
 

 
 
 
 
 
 
 
1. RMC Reutlingen e.V. im ADAC 
Michael Garhammer 
Schönbergstraße 9 
72116 Mössingen 
 

 
Nennung zum  

11. Reutlinger ADAC-4-Stunden Enduro am 10. Oktober 2009  
7.Lauf zum ADAC-Pirelli-Enduro-Cup 2009 (Endlauf) 

 
 
Samstag, 10. Oktober 2009, Start 08:00 Uhr 
¨ Klasse 1 Einsteiger:   Fahrer mit keiner oder nur geringer Sporterfahrung 
 

Samstag, 10. Oktober 2009, Start 13:30 Uhr 
¨ Klasse 2 Aufsteiger:   Fahrer mit Sporterfahrung [siehe Ausschreibung] 
¨ Klasse 3 Expert:    Fahrer mit internationaler Sporterfahrung [siehe Ausschreibung] 
¨ Klasse 4 Senioren:   Beide Fahrer müssen Jahrgang 1968 u. früher sein  

      (älter als 40 Jahre, ab Geburtstag) [siehe Ausschreibung] 
¨ Klasse 5 Sportfahrer (Einzel):  Fahrer mit Sporterfahrung (2 Std.) [siehe Ausschreibung] 
¨ Klasse 6 Open:    Offene Klasse, für Fahrer aller Leistungsstufen (keine Cup-Wertung) 
Bewerber/ Team:  
 1.Fahrer (bitte leserlich schreiben) 2.Fahrer (nicht  für Klasse 5) 

(bitte leserlich schreiben) 
Name:   

Vorname:   

Geburtsdatum: 
Min. Jahrgang `93 

  

Straße, Nr.:   
PLZ, Ort:   

Telefon:   

E-Mail:   

Verein:   
ADAC-Clubsport-
Ausweis-Nr.:: 

  

Angaben zum Motorrad 
Fabrikat::   

Modell:   

Pol. Kennz.:   

Rahmennr.:   

Hubraum:   
 
Achtung: Ohne Kfz-Schein oder Brief keine Abnahme möglich. Nur in Klasse 6 keine Kfz-Papiere nötig. 

Wird vom Veranstalter ausgefüllt:   Startnummer: 
 

Klasse: 1 2 3 4 5 6 

Nenngeld (Einzelfahrer: 40,-€/ Team: 70,-€): 
¨ Überweisung 

KSK Reutlingen, 
BLZ 640 500 00, Konto Nr. 44190 
IBAN: DE 78 6405 0000 0000 044190, BIC/SWIFT: SOLADES1REU 

¨ Bar 
¨ Scheck 
Nennungen werden nur mit eingegangenem Nenngeld bearbeitet 



 

NENNGELD 
¨ Das Nenngeld in Höhe von €   70.--   /    40,-- ist der Nennung in bar / als Scheck beigefügt. 
¨ Das Nenngeld in Höhe von €   70.--   /    40,-- wurde am                                       überwiesen. 
 

 
Haftungsausschluss: 
Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Sie tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen und 
dem von ihnen benutzten Fahrzeug verursachte Schäden, soweit kein Haftungsausschluss vereinbart wird. 
Bewerber und Fahrer erklären mit Abgabe dieser Nennung den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit den Veranstaltungen 
entstehen, und zwar 
gegen 

- die FIM, UEM, den DMSB, die Mitgliedsorganisationen des DMSB, die Deutsche Motor Sport Wirtschaftsdienst GmbH, deren Präsidenten, 
Organe, Geschäftsführer, Generalsekretäre 

- die ADAC-Gaue, den Promotor / Serienorganisator 
- den Veranstalter, die Sportwarte, die Rennstreckeneigentümer 
- Behörden, Renndienste und alle anderen Personen, die mit der Organisationen der Veranstaltung in Verbindung stehen 
- Den Straßenbaulastträger, soweit Schäden durch die Beschaffenheit der bei der Veranstaltung zu benutzenden Straßen samt Zubehör 

verursacht werden, und die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen und Stellen, 
außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung – auch 
eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf einer 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – 
beruhen; 
gegen 

- die anderen Teilnehmer (Bewerber, Fahrer, Mitfahrer), deren Helfer, die Eigentümer, Halter der anderen Fahrzeuge, 
- den eigenen Bewerber, den/die eigenen Fahrer, Mitfahrer (anders lautende besondere Vereinbarungen zwischen Bewerber, Fahrer/n, 

Mitfahrer/n gehen vor!) und eigene Helfer 
verzichten sie auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit dem Wettbewerb (Training, Wertungsläufe) entstehen, außer für Schäden aus 
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen 
Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen. 
Der Haftungsausschluss wird mit Abgabe der Nennung aller Beteiligten gegenüber wirksam. Er gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere 
sowohl für Schadenersatzansprüche aus vertraglicher als auch außervertraglicher Haftung und auch für Ansprüche aus unerlaubter Handlung. 
Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsausschlussklausel unberührt. 
Im Falle einer im Laufe der Veranstaltung eintretenden oder festgestellten Verletzung bzw. im Falle von gesundheitlichen Schäden, die die motorradsportliche 
Tauglichkeit auf Dauer oder vorübergehend in Frage stellen, entbindet(n) der/die Unterzeichnende(n) alle behandelnden Ärzte – im Hinblick auf das sich 
daraus u.U. auch für Dritte ergebende Sicherheitsrisiko – von der ärztlichen Schweigepflicht gegenüber dem DMSB bzw. gegenüber den bei der Veranstaltung 
an verantwortlicher Stelle tätigen Offiziellen (Rennarzt/Veranstaltungsarzt, Rennleiter/Fahrtleiter, Sportkommissare/Schiedsrichter). 
Er/sie bestätigt/bestätigen ausdrücklich, dass die auf diesem Nennformular eingetragenen Angaben sowie die zum Fahrzeug gemachten Angaben in vollem 
Umfang zutreffend sind und das gemeldete Fahrzeug in allen Teilen uneingeschränkt den zutreffenden Bestimmungen des FIM-Codes bzw. des Deutschen 
Motorrad- (Bahn-) Sportgesetzes des DMSB entspricht. 
 
Mit meiner Unterschrift erkenne ich den o.g. Haftungsausschluss an. 
 /         den 
 

Postleitzahl       Ort           
 
 
Unterschrift des Bewerbers    Unterschrift der Erziehungsberechtigten bei Minderjährigen Teilnehmern 
 
 
Unterschrift des 1. Fahrers                   Unterschrift des 2. Fahrers 
 
 
Verzichtserklärung des Fahrzeugeigentümers 
(Nur erforderlich, wenn der Fahrer nicht Eigentümer des Wettbewerbsfahrzeugs ist) 
Ich bin mit der Beteiligung meines Fahrzeugs an der aus dem Nennformular ersichtlichen Veranstaltung und dem Einsatz durch den/die oben genannten Fahrer 
einverstanden und verzichte hiermit ausdrücklich auf alle im Zusammenhang  mit der Veranstaltung entstehenden Schäden an meinem Fahrzeug auf jedes 
Recht des Vorgehens oder Rückgriffs gegen  

- den DMSB, die Deutsche Motor Sport Wirtschaftsdienst GmbH, dessen/deren Präsidenten, Vizepräsidenten, Mitglieder, hauptamtliche 
Mitarbeiter und Sportwarte 

- die den DMSB bildenden Clubs und deren Unterorganisationen 
- den Veranstalter, dessen Beauftragte, Sportwarte und Helfer 
- den/die Eigentümer des für die Veranstaltung genutzten Grundstücks sowie der baulichen Anlagen und Einrichtungen, gegen den/die 

Betreiber der für die Veranstaltung genutzten Strecke, dessen/deren Beauftragte und Helfer 
- Bewerber, Fahrer, Beifahrer, Halter und Helfer anderer Fahrzeuge, die an der Veranstaltung teilnehmen, jedoch nur, soweit es sich um 

Rennen oder Sonderprüfungen zur Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten bzw. kürzesten Fahrzeiten oder um Seriensport- Wettbewerbe 
handelt. 

- Behörden, Renndienste und irgendwelche andere Organisationen bzw. juristische oder natürliche Personen, die mit der Organisation der 
Veranstaltung in Verbindung stehen. 

 

Mir ist bekannt, dass auch Teilnehmer (Bewerber, Fahrer, Beifahrer, Helfer) einen entsprechenden Haftungsausschluss für sich und ihre unterhaltsberechtigten 
Angehörigen unter Ausschluss des Rechtsweges durch Abgabe der Nennung vereinbaren, auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teilnehmen und die alleinige 
zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder dem von ihnen benutzten Fahrzeug verursachten Schäden tragen. 
 
 
 
Ort / Datum Unterschrift des Eigentümers des 1. Motorrades  Unterschrift des Eigentümers des 2. Motorrades 
 Bei Firmen auch  Firmenstempel  Bei Firmen auch  Firmenstempel 
 


